
Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wir haben außerdem einen Abänderungsantrag, 
der lautet:

„Die Volkskammer möge beschließen, daß die Namen der 
neun Abgeordneten genannt werden, die sich keiner MfS- 
Überprüfung gestellt haben.“

Das heißt, der Punkt 5 ist hier noch einmal einzeln beantragt. - 
Bitte schön, die Präsidentin möchte eine Erklärung abgeben.

Präsidentin Dr. Bergmann-Pohl:

Meine sehr verehrten Abgeordneten! Nach den Ausführun
gen des Abgeordneten Schwanitz, denen ich mich inhaltlich voll 
anschließe, sehe ich mich aus Gewissensgründen nicht in der 
Lage, die Namen hier öffentlich zu benennen.

(Protestrufe)

Ich schlage vor, diejenigen, die hier laut dagegen protestieren, 
sollen sich hier vorn hinstellen und diese Namen benennen.

(Beifall, vor allem bei CDU/DA)

Es gibt einige Abgeordnete, die ausdrücklich die Namensnen
nung hier fordern. Ich kann Ihnen auch sagen, warum ich diese 

.-Namen nicht benennen will.

Ich erinnere an einen Artikel in der taz, wo Wohnungen von 
angeblichen ehemaligen MfS-Mitarbeitern bekannt gegeben 
wurden. Dort kam es bis zur Verfolgung von Kindern, und ich 
will hier vor der Kammer nicht dafür schuldig werden, daß ganze 
Familien hier ins Unglück gestürzt werden. Ich stehe voll dahin
ter, daß hier offensichtlich 15 Abgeordnete sitzen, die ihr Mandat 
nicht niedergelegt haben, und ich wäre jederzeit bereit gewesen, 
mit diesen Abgeordneten zu reden. Da dies aber ausdrücklich 
den Fraktionsvorsitzenden überlassen wurde, und ich die Na
men nicht kannte, war mir auch nicht die Möglichkeit gegeben, 
mich vorher dazu zu äußern.

Nun kann kein Mensch in diesem Hohen Haus von mir verlan
gen, diese Namen zu nennen, wenn ich dies aus Gewissensgrün
den ablehne. Es möge der Abgeordnete, der das ausdrücklich for
dert, die Namen hier verlesen.

(Beifall, vor allem bei CDU/DA)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Der Abgeordnete Ullmann hat das Wort.

Dr. Ullmann (Bündnis 90/Grüne):

Ich möchte folgendes erklären: Ich spreche jetzt hier als Ver
treter des Präsidiums, spreche mein persönliches Verständnis 
für die Gewissensbedenken der Frau Präsidentin aus, erkläre 
aber meine Bereitschaft, den Auftrag, den das Präsidium der 
Frau Präsidentin gegeben hat, wahrzunehmen.

(Beifall bei Bündnis 90/Grüne und DSU)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Damit wir diese Problematik erst einmal ausklammern kön
nen, möchte ich zunächst über einen kleinen Abänderungsan
trag abstimmen lassen, und zwar über den Abänderungsantrag 
des Präsidiums, daß wir im letzten Absatz einfügen:

„Die Bekanntgabe erfolgt durch die Präsidentin oder durch 
ein Mitglied des Präsidiums.“

Damit wir diese Sache erst einmal vom Tisch haben. Ob das

dann angenommen wird oder nicht, ist eine ganz andere Frage. 
Nur sonst kommen wir in eine schwierige Situation, wir müssen 
einem gewissen Bedenken Rechnung tragen und lassen es offen. 
Sind Sie bereit, über diesen Sachverhalt zunächst abzustimmen, 
damit die Angelegenheit erledigt ist?

„Die Bekanntgabe erfolgt durch die Präsidentin oder durch 
ein Mitglied des Präsidiums.“

Wer ist dafür, daß wir diesen Text erst einmal so ändern? - 
Danke schön. Das ist die Mehrheit. Wer ist dagegen? - Wer ent
hält sich der Stimme? - Ich sehe wenige Gegenstimmen und Ent
haltungen. Also ist mit Mehrheit so beschlossen. Weitere Wort
meldungen dazu? - Das scheint nicht der Fall zu sein.

Um besser zu wissen, was für eine in der Sache wesentliche 
Abänderung wir vornehmen würden, möchte ich im gleichen 
Verfahren zunächst noch fragen, ob der Abänderungsantrag des 
Präsidiums noch in einem vom Abgeordneten Gauck beantrag
ten Punkt verändert werden kann. Ich erinnere an Punkt 4: Ein
tragung in die Kartei als informeller Mitarbeiter, Akten sind ver
nichtet, noch nicht auffindbar oder unvollständig, Empfehlung 
nach Punkt 1 ist nicht ausgeschlossen. Und jetzt soll angefügt 
werden:

„Ebenso ist nicht auszuschließen, daß ein Sachverhalt, wie 
unter 6 beschrieben, vorliegt.“

Ich glaube, es ist klar, daß damit die Ausgewogenheit herge
stellt wäre. Wer ist dafür, daß wir diesen Text zunächst einfü
gen? Den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich der Stimme? - Bei zahlreichen Enthaltungen so be
schlossen. Damit können wir diesen Antrag in diesem Punkt zu
nächst verändern. Nach Punkt 4 heißt es dann:

„. . ., ebenso ist nicht auszuschließen, daß ein Sachverhalt, 
wie unter Punkt 6 beschrieben, vorliegt.“

Weitere Änderungsanträge zu diesem Text sehe ich nicht.

Zur Geschäftsordnung der Abgeordnete Meckel.

Meckel (SPD):

Ich möchte doch die Frage stellen, ob der Punkt 6 überhaupt 
in diesem Punkt erhalten bleiben sollte; denn wenn die Akten
prüfung ergeben hat, daß eine solche Empfehlung nicht ausge
sprochen werden soll, denke ich, ist es auch nicht notwendig, 
hier dann noch konkrete Namen zu nennen. Deshalb stelle ich 
den Antrag auf Streichung dieses Punktes. Das hätte dann zur 
Folge, daß, wenn das durchkommt, der Punkt 4 auch noch ein
mal geändert werden müßte, in dem Sinne, daß es dann dort hei
ßen muß:

„Eine Empfehlung kann nicht ausgesprochen werden.“

Und dann ist es klar: Das bezieht sich nur auf die Empfehlung 
entsprechend Punkt 1.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Damit der Sachverhalt klar ist: Wir haben die Frage: Es wird 
kein Name genannt - das ist die ursprüngliche Vorlage -, und wir 
arbeiten jetzt an einer Alternative. Ich denke, es ist im Sinne der 
Sache, wenn wir zunächst jetzt erst einmal an dieser Alternative 
arbeiten und da Abänderungsanträge verhandeln, damit wir 
dann in der Endabstimmung klären können, ob wir so oder so 
wollen. - Das findet Ihr Einverständnis.

Dann ist jetzt beantragt worden, daß der Punkt 6 gestrichen 
werden soll, was redaktionelle Änderungen in Punkt 4 nach sich 
zieht. Möchte jemand vom Ausschuß dazu sprechen? - Nein, das 
Wort wird dazu nicht gewünscht. Der Herr Abgeordnete Plat
zeck, wenn ich das richtig sehe? - Nein. Herr Hildebrand, jawohl, 
am Mikrofon 6.

1819


